
Antrag auf Einrichtung oder Widerruf einer 

Übermittlungssperre 
 

Nach § 9 Nr. 5 des Bundesmeldegesetzes (BMG) haben Sie ein Recht auf unentgeltliche 

Einrichtung von Übermittlungssperren bei der Meldebehörde. 

 

 

 

Stadt Zwiesel  

Einwohnermeldeamt 

Stadtplatz 27  

94227 Zwiesel 
 

 

 

Vor dem Ausfüllen bitte erst die Hinweise 

auf der Rückseite dieses Formblatts lesen! 
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Antragsteller/in 

Familienname  

Vorname  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Anschrift  

 

Erklärung 

Hiermit widerspreche ich der Übermittlung meiner Daten in folgenden Fällen: 

Hiermit widerrufe ich die Einrichtung meiner Übermittlungssperren in folgenden Fällen: 

1  Widerspruch gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 

(§ 58c Abs. 1 Soldatengesetz i. V. m. § 36 Abs. 2 Satz 1 Bundesmeldegesetz ). 

2  Widerspruch gegen die Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 1 bis 3  

Bundesmeldegesetz), der 

 mein Ehegatte oder Lebenspartner 

 meine minderjährigen Kinder 

 meine Eltern (nur bei minderjährigen Kindern) 

angehörig ist/sind. 

3  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 

Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 

den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten.  

(§ 50 Abs. 1 und 5 Bundesmeldegesetz) 

4  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk über Alters- oder 

Ehejubiläen 

(§ 50 Abs. 2 und 5 Bundesmeldegesetz} 

5  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage zur Herstellung von 

Adressenverzeichnissen in Buchform 

(§ 50 Abs. 3 und 5 Bundesmeldegesetz} 

 

 
 

Datum  Unterschrift des Antragstellers  des Ehegatten * 
* bei Übermittlung von Ehejubiläumsdaten 

 



Hinweise zu den einzelnen Übermittlungssperren 

nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) 
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Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist gebührenfrei. 

Das Formular ist handschriftlich zu unterschreiben und zurückzusenden bzw. abzugeben. 

 

Zu Widerspruch 1: 

Gemäß § 58c des Soldatengesetzes erfolgt die Datenübermittlung zu Personen, die im Folgejahr auf die 

Datenübermittlung das 18. Lebensjahr vollenden, an das Bundesamt für das Personalmanagement der 

Bundeswehr zwecks Zusendung von Informationsmaterial über Tätigkeiten in den Streitkräften. Der 

Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er wird mit 

Vollendung des 18. Lebensjahres der betroffenen Person gelöscht. 

 

 

Zu Widerspruch 2: 

Das Bundesmeldegesetz sieht vor, dass den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften neben den Daten Ihrer 

Mitglieder auch einige Grunddaten von Nichtmitgliedern, die mit dem Mitglied in demselben Familienverband 

leben, übermittelt werden dürfen. Der betroffene Familienangehörige also nicht das Kirchenmitglied selbst, kann 

jedoch nach § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG der Übermittlung der Daten widersprechen. Der Widerspruch verhindert 

nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts. Diese Zweckbindung wird dem 

Empfänger mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 

Hauptwohnung einzulegen und gilt bis zu seinem Widerruf. 

 

Zu Widerspruch 3: 

Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 

mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl vorangehenden 

Monaten Gruppenauskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von 

Wahlberechtigten erteilen, für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. 

Geburtsdaten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Der Empfänger hat die Daten spätestens einen Monat nach 

der Wahl oder Abstimmungen zu löschen. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung 

oder der Hauptwohnung einzulegen und gilt bis zu seinem Widerruf. 

 

Zu Widerspruch 4: 

Die Meldebehörde darf Namen, akademische Grade, Anschriften, Tag und Art des Jubiläums von Alters- und 

Ehejubilaren veröffentlichen und an Mandatsträger, Presse, Rundfunk oder andere Medien zum Zwecke der 

Veröffentlichung übermitteln. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab 

dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die 

Auskunft kann jedoch nur erteilt werden, wenn Sie nicht widersprochen haben. Da das Widerspruchsrecht bei 

Ehejubiläumsdaten nur gemeinsam ausgeübt werden kann, sind die Unterschriften beider Ehegatten erforderlich. 

Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen und kann 

nur von beiden Ehegatten gemeinsam widerrufen werden. 

 

Zu Widerspruch 5: 

Die Meldebehörde darf Vor- und Familiennamen, akademische Grade und Anschrift der volljährigen Einwohner 

in alphabetischer Reihenfolge der Familiennamen in Adressbüchern und ähnlichen Nachschlagewerken 

veröffentlichen und an andere zum Zwecke der Herausgabe solcher Werke übermitteln. Der Widerspruch ist bei 

allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen und gilt bis zu seinem Widerruf. 

 



Datenschutzhinweise für die Einrichtung von Übermittlungssperren bei der Meldebe-
hörde 

 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die  

Stadt Zwiesel –Einwohnermeldeamt–, Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel,  

E-Mail: einwohnermeldeamt@zwiesel.de  

Telefon: +49 9922 8405-125 

Der behördliche Datenschutzbeauftragte der Stadt Zwiesel ist wie folgt erreichbar:  

Stadtplatz 27 94227 Zwiesel  

E-Mail: datenschutz@zwiesel.de  

Telefon: +49 9922 8405-130  

 

Ihre Daten werden für die Einrichtung von Übermittlungssperren bei der Meldebehörde benötigt. Sie 
werden auf Grundlage von § 9 Nr. 5 BMG dazu erhoben und verarbeitet. 

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Zwiesel so lange gespeichert, wie dies unter Be-
achtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß der Kommunalhaushaltsordnung für die jewei-
lige Aufgabenerfüllung (Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung) erforderlich ist.  

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ih-
rer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).  

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichti-
gung zu (Art. 16 DSGVO).  

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO).  

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht 
und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebe-
nenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).  

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.  

 


